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Telearbeit statt Homeoffice:
Arbeiten von überall erlaubt
Café, Ferienwohnung, Zug: Für ortsungebundenes Arbeiten
braucht es eine Einigung – Unterschiede beim Versicherungsschutz
WIEN/WELS. Im Arbeits- und Sozi-
alversicherungsrecht kommt es
mit 1. Jänner zu Änderungen. Der
Nationalrat hat im Juli eine Novel-
le des Arbeitsvertragsrechts-Än-
derungsgesetzes und des Allge-
meinen Sozialversicherungsge-
setzes verabschiedet. Der Begriff
Homeoffice (Arbeiten von Zuhau-
se) wird auf ortsungebundene
Telearbeit ausgeweitet.

? Wasändertsich?Regelungen
für Homeoffice gibt es seit
2021. Der Gesetzgeber trägt

nun den geänderten Arbeitsbe-
dingungenRechnung: Technische
Gegebenheiten machen für viele
Dienstnehmer Arbeit von überall
möglich. Laut den Erläuterungen
liegt Telearbeit vor, wenn regel-
mäßig Arbeitsleistungen insbe-
sondere unter Einsatz von Infor-
mations- und Kommunikations-
technologie entweder in der Woh-
nungoder ineinervomArbeitneh-
mer gewählten, nicht zum Unter-
nehmen gehörenden Örtlichkeit
erbrachtwerden.„EsgibtkeineBe-
schränkungen. Zum Beispiel fal-
len auch Ferienwohnungen,
Wohnräume naher Angehöriger,
Co-Working-Spaces, öffentliche
Verkehrsmittel oder Cafés darun-
ter“, sagtRolandHeinrich,Rechts-
anwalt und Partner in der Kanzlei
Saxinger. Digitale Arbeitsmittel
sind keine Voraussetzung.

? Besteht ein Anspruch? Wie
bisher beim Homeoffice gilt:
Telearbeit istVereinbarungs-

sache. Der Arbeitgeber muss zu-
stimmen. Bisherige Regelungen
bleiben gültig, zusätzliche Ar-

beitsorte sindzu vereinbaren. „Zu
Beweiszwecken ist eine schriftli-
che Vereinbarung zu empfehlen“,
sagt Heinrich. Darin sollten etwa
Arbeitsort und -mittel, Arbeits-
zeit, Datenschutzvorgaben und
etwaigeRückkehrverpflichtungen
festgehalten werden. „Je detail-
lierter die Regelung, desto bes-
ser.“ Grundsätzlich sei eine Ein-
zelvereinbarung zwischenArbeit-
nehmer und -geber vorgesehen.
Auch die Regelung via Betriebs-
vereinbarung ist möglich.

? Bin ich unfallversichert?
Beim Unfallversicherungs-
schutz ist zwischen Telear-

beit im engeren bzw. im weiteren
Sinn zu unterscheiden. Wer in der
eigenen Wohnung, jener eines en-
gen Angehörigen oder in einem
vom Dienstnehmer angemieteten
Co-Working-Space (Gemein-
schaftsbüro) arbeitet (engerer
Sinn), ist nicht nur bei der Arbeit,
sondern auch am Arbeitsweg un-
fallversichert. Der Angehörigen-
Begriff ist weit gefasst, Wohnung

oder Co-Working-Space müssen
aber inderNäheder eigenenWoh-
nung bzw. des Arbeitsplatzes
bzw. in einer Entfernung, die dem
üblichen Arbeitsweg entspricht,
liegen. „DieseVorgabensindkom-
plex, hier wird es zum Teil Ab-
grenzungsschwierigkeiten ge-
ben“, sagt Heinrich. Arbeitet man
an einem anderen Ort oder ist die
Entfernung größer, spricht man
von Telearbeit im weiteren Sinne:
Dann ist die Arbeit, nicht aber der
Weg umfasst.

? Worauf ist sonst zu achten?
Arbeiten von überall birgt
laut Heinrich Risiken, etwa

hinsichtlich Datenschutz. Sensi-
ble Informationenkönnengestoh-
len werden oder verloren gehen.
„Es ist zu hinterfragen, ob es sinn-
voll ist, von überall zu arbeiten.“
Gelten bestimmte Bereiche als zu
gefährlich, könnte dies in der Ver-
einbarung festgehalten werden.

? Was gilt steuerrechtlich?
Künftig gilt statt der Home-
office- eine Telearbeitspau-

schale. Drei Euro pro Tag können
für maximal 100 Tage jährlich
steuerfrei vomArbeitgeberausge-
zahlt oder alternativ vom Arbeit-
nehmer als Werbungskosten im
Zuge der Arbeitnehmerveranla-
gung geltend gemacht werden.

? Wasgilt imAusland? Eine vo-
rübergehende Kombination
vonArbeitundUrlaub („Wor-

kation“) ist möglich, aber gesetz-
lichnichtgeregelt. Fragenetwabe-
züglichErreichbarkeit sollten vor-
ab vereinbart werden.

Der Gesetzgeber schließt einen rechtlichen Graubereich: Künftig kann etwa aus dem Café gearbeitet werden. (Colourbox)

„Arbeiten von überall
birgt auch Risiken, etwa
hinsichtlich Datenschutz.
Es ist zu hinterfragen, ob
es auch sinnvoll ist.“
❚ Roland Heinrich, Anwalt

,,

Sicherungsmaßnahmen. Zu be-
rücksichtigen istweiters, obessich
um einen Baum von besonderem
Interesse, wie etwa bei einem Na-
turdenkmal, einen Baum in einem
Nationalpark oder Schutzgebiet
oder mit Bedeutung für die natür-
liche Umgebung handelt.

Für Bäume in Forstgebieten gel-
tennachwievorbesondereBestim-
mungen. So wird etwa in einem
Schulgebiet von einer höheren
Sorgfaltspflicht auszugehen sein
als in einer Feldmitte. Jüngere, ge-
sunde Bäume werden in der Regel
seltener zu überprüfen sein als äl-
tere. Bei Bäumen mit besonderem
ökologischenWert soll die Vermei-
dung jeglicher Gefährdung nicht
zu einer Fällung des Baumes füh-
ren. Generell wird von Experten
eine jährliche Augenscheinkon-
trolle vom Boden aus empfohlen.

Beweislast trifft Geschädigten
Der Gesetzgeber hat die Sorgfalts-
pflicht allerdingsbewusst vomEin-
zelfall abhängig gemacht. Die Be-
weislast für alle Haftungsvoraus-
setzungen trifft nunmehr den Ge-
schädigten. Das umfasst nicht nur
eine nicht erfolgte regelmäßige
Überprüfung, sondern auch die Er-
kennbarkeit der Gefahr für den
Baumhalter und ob mögliche Kon-
troll- und Sicherungsmaßnahmen
zumutbar waren. Insofern kam es
zu einer erheblichen Erleichterung
für Baumhalter hinsichtlichder Be-
weislastverteilung für die Haftung.

Jeden ersten Freitag im Monat wird
eine aktuelle rechtliche Frage von
der Oberösterreichischen Rechtsan-
waltskammer allgemein verständ-
lich und nachvollziehbar beantwor-
tet. Auch Sie sind eingeladen, uns
Fragen von allgemeinem Interesse
zu schicken. Wir leiten diese dann
gerne weiter. Senden Sie uns Ihre E-
Mail an: wirtschaft@nachrichten.at

A m 6. Juli stürzte in Linz ein
Baum auf den Tummelplatz
und verletzte mehrere Men-

schen. Kurze Zeit später, am 21.
Juli, kam es in Gramastetten zu ei-
nem Vorfall, bei dem eine Person
von einem umstürzenden Baum
aus einem angrenzenden Wald-
stück am Kopf erfasst wurde.

In solchen Fällen stellt sich die
Frage nach der Haftung für herab-
fallende Äste und umstürzende
Bäume. „Dazu ist eine mit 1. Mai
2024 in Kraft getretene Gesetzes-
novellebeachtlich,diezueinergra-
vierendenÄnderungderHaftungs-
bestimmungen führte“, sagt Anna
Rupp, Rechtsanwältin bei Saxinger
Rechtsanwalts GmbH in Wels.

Bislang wurden für die Beurtei-
lung von Schädigungen durch Bäu-
me die Haftungsbestimmungen
für Bauwerkehaftung herangezo-
gen. Demnach hatte der Baumhal-
ter nachzuweisen, dass er die er-
forderlichen Sorgfaltspflichten
eingehalten hatte – andernfalls
haftete er.

Das führte in weiterer Folge zu
unnötigem Zurückschneiden und
Fällen von Bäumen, um derartige
Haftungsrisikenzuvermeiden.Der
Gesetzgeber hat nunmehr die Haf-
tung für Schädigungen durch Ver-
nachlässigen der erforderlichen
Sorgfalt bei der Prüfung und Siche-
rung von Bäumen neu geregelt.

Pächter und Eigentümer haften
Grundsätzlich trifft denjenigen,
der über den Baum verfügen kann,
die Haftung für Schädigungen
durchherabfallendeÄsteoderum-
fallendeBäume.Das ist inderRegel
der Eigentümer oder der Pächter.
Das Ausmaß der Sorgfaltspflicht
bemisst sich nunmehr nach dem
Standort und der damit verbunde-
nenGefahr,derGröße,demWuchs,
dem Zustand des Baumes und der
Zumutbarkeit von Prüfungs- und

Bäume, die Schäden anrichten

DIE AKTUELLE RECHTSFRAGE
VON DER RECHTSANWALTSKAMMER

„Kürzlich gab es Berichte über umstürzende Bäume, die Menschen
verletzten. Wer haftet dann eigentlich?“, fragt Herta G. aus Linz?

Sturmschäden: In welchem Zustand war dieser Baum vor dem Gewitter? (APA)
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